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Steuergesetz 

Änderung vom ... 

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden 

beschliesst: 

I. 

Der Erlass «Steuergesetz (bGS 621.11) vom 21. Mai 2000 (Stand 
1. Januar 2021)» wird wie folgt geändert: 

Art.  8 Abs. 2 (geändert) 

2 Steuerpflichtige Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt 
in der Schweiz entrichten die Steuern für Geschäftsbetriebe, Betriebsstätten 
und Grundstücke im Kanton mindestens zu dem Steuersatz, der dem in der 
Schweiz erzielten Einkommen und dem in der Schweiz gelegenen Vermö-
gen entspricht. Die Sozialabzüge und Steuerfreibeträge werden nicht ge-
währt. 

Art.  20 Abs. 3 (neu) 

3 Kapitalabfindungen aus einer mit dem Arbeitsverhältnis verbundenen Vor-
sorgeeinrichtung oder gleichartige Kapitalabfindungen des Arbeitgebers 
werden nach Art. 41 besteuert. 

Art.  23b Abs. 6 (neu) 

6 Abs. 1 gilt für Einlagen und Aufgelder, die während eines Kapitalbands 
nach Art. 653s ff. des Obligationenrechts1) geleistet werden, nur soweit sie 
die Rückzahlungen von Reserven im Rahmen dieses Kapitalbands überstei-
gen. 

                                                           
1) OR (SR 220) 
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Art.  25 Abs. 3 (geändert) 

3 Leibrentenversicherungen sowie Leibrenten- und Verpfründungsverträge 
sind im Umfang ihres Ertragsanteils steuerbar. Dieser bestimmt sich nach 
Art. 7 Abs. 2 StHG. 

Art.  27 Abs. 1 

1 Steuerfrei sind: 

o) (neu) Einkünfte aufgrund des Bundesgesetzes über Überbrückungs-
leistungen für ältere Arbeitslose1). 

Art.  30 Abs. 4 (neu) 

4 Sind Sanktionen nach Abs. 3 lit. c und d von einer ausländischen Straf- 
oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn: 

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder 
b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutba-

re unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Art.  35 Abs. 1 

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 

b) (geändert) die dauernden Lasten sowie der Ertragsanteil im Sinne von 
Art. 7 Abs. 2 lit. c StHG der Leistungen aus Leibrenten- und aus Ver-
pfründungsverträgen; 

g) (geändert) die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die 
Kranken- und die nicht unter lit. f fallende Unfallversicherung sowie 
die Zinsen von Sparkapitalien der steuerpflichtigen Person und der 
von ihr unterhaltenen Personen, bis zum Gesamtbetrag von 
Fr. 5 400.– für in ungetrennter Ehe lebende, und von Fr. 2 700.– für 
die übrigen steuerpflichtigen Personen. Für jedes Kind, für welches 
die steuerpflichtige Person einen Abzug gemäss Art. 38 geltend ma-
chen kann, erhöhen sich diese Abzüge um Fr. 1 000.–; 

i) (geändert) die nachgewiesenen Kosten, jedoch höchstens Fr. 25 000.–, 
für die Drittbetreuung jedes Kindes, welches das 14. Altersjahr noch 
nicht vollendet hat und mit der steuerpflichtigen Person, die für sei-
nen Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt lebt, soweit diese Kosten in 
direktem kausalem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbil-
dung oder Erwerbsunfähigkeit der steuerpflichtigen Person stehen; 

                                                           
1) ÜLG (SR 837.2) 
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Art.  39a Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert) 

1 Bei der Steuer vom Einkommen der natürlichen Personen werden die Fol-
gen der kalten Progression durch eine gleichmässige Anpassung der Tarif-
stufen sowie der in Art. 35 lit. g–l und der in Art. 38 Abs. 1 genannten Abzü-
ge vom Einkommen ausgeglichen. Die Beträge sind auf Fr. 100.– auf- oder 
abzurunden. 

2 Der Regierungsrat passt die Tarifstufen und Abzüge an, wenn der Landes-
index der Konsumentenpreise um mindestens 3,0 Prozent seit der letzten 
Anpassung gestiegen ist. 

Art.  58 Abs. 2 (geändert) 

2 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind die kollektiven Kapi-
talanlagen mit direktem Grundbesitz nach Art. 58 oder Art. 118a des Kol-
lektivanlagengesetzes. 

Art.  70 Abs. 3 (neu) 

3 Sind Sanktionen nach Abs. 2 lit. c und d von einer ausländischen Straf- 
oder Verwaltungsbehörde verhängt worden, so sind sie abziehbar, wenn:  

a) die Sanktion gegen den schweizerischen Ordre public verstösst; oder 
b) die steuerpflichtige Person glaubhaft darlegt, dass sie alles Zumutba-

re unternommen hat, um sich rechtskonform zu verhalten. 

Art.  77 Abs. 2 (neu) 

2 Der Steuersatz wird bei Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, die 
in ein internationales Konzernverhältnis eingebunden sind, unter Berücksich-
tigung der direkten Bundessteuer auf die vom ausländischen Staat akzep-
tierte minimale Steuerbelastung angehoben. 

Art.  85 Abs. 1 (geändert) 

1 Der Ertrag der Gewinnsteuer der juristischen Personen fällt im Umfang von 
50 Prozent an die Gemeinde. 
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Art.  90 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben) 

1 Die einfache Steuer beträgt 0.065 Promille des steuerbaren Eigenkapitals. 
Der Tarif beginnt für im Kanton nach Art. 59 persönlich zugehörige juristi-
sche Personen bei Fr. 120.–. Für im Kanton nach Art. 60 wirtschaftlich zu-
gehörige juristische Personen beginnt der Tarif bei Fr. 70.–. 

2 Aufgehoben. 

Art.  93 Abs. 1bis (neu) 

1bis Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, ist der 
steuerbare Reingewinn in Franken umzurechnen. Massgebend ist der 
durchschnittliche Devisenkurs (Verkauf) der Steuerperiode. 

Art.  94 Abs. 3 (neu) 

3 Lautet der Geschäftsabschluss auf eine ausländische Währung, ist das 
steuerbare Eigenkapital in Franken umzurechnen. Massgebend ist der Devi-
senkurs (Verkauf) am Ende der Steuerperiode. 

Art.  157 Abs. 5 (neu) 

5 Auf Ersuchen der steuerpflichtigen Person bestätigt die Kantonale Steuer-
verwaltung die Verweigerung der Akteneinsicht durch eine Verfügung, die 
durch Beschwerde angefochten werden kann. 

Art.  160a (neu) 

Elektronisches Verfahren 

1 Das Verfahren kann elektronisch geführt werden. Dabei sind die Authentizi-
tät und die Integrität der Datenübermittlung sicherzustellen. 

2 Die Steuererklärung samt Beilagen kann elektronisch eingereicht werden. 
Anstelle der persönlichen Unterzeichnung hat die steuerpflichtige Person 
elektronisch zu bestätigen, dass ihre Angaben vollständig und wahrheitsge-
treu sind. 

3 Verfügungen und Dokumente können der steuerpflichtigen Person mit de-
ren Einverständnis in elektronischer Form zugestellt werden. 

4 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten. 
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Art.  161 Abs. 3 (neu) 

3 Die Steuerdeklaration sowie zusätzliche Hinweise müssen ausschliesslich 
in den dafür vorgesehenen Formularfeldern erfolgen. Ausserhalb dieser 
Formularfelder angebrachte Hinweise und Angaben gelten als nicht erfolgt 
und nicht aktenkundig. 

Art.  165 Abs. 1 

1 Gegenüber der steuerpflichtigen Person sind zur Ausstellung schriftlicher 
Bescheinigungen verpflichtet: 

c) (geändert) Versicherer über den Rückkaufswert von Versicherungen 
und über die aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder 
geschuldeten Leistungen; bei Leibrentenversicherungen, die dem 
Versicherungsvertragsgesetz1) unterstehen, müssen sie zusätzlich 
einen Ausweis nach Art.127 Abs.1 lit. c des Bundesgesetzes über die 
direkte Bundessteuer2) erstellen; 

Art.  167 Abs. 1 

1 Den Veranlagungsbehörden müssen für jede Steuerperiode eine Beschei-
nigung einreichen: 

e) (neu) die Arbeitslosenkassen über ausgerichtete Leistungen. 

Art.  188a (neu) 

Bundesgericht 

1 Gegen den Entscheid des Obergerichts können die steuerpflichtige Per-
son, die Eidgenössische Steuerverwaltung und die Kantonale Steuerverwal-
tung nach Massgabe des Bundesgerichtsgesetzes3) Beschwerde in öffent-
lich-rechtlichen Angelegenheiten erheben.  

Art.  205 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben) 

2 Aufgehoben. 

3 Aufgehoben. 

                                                           
1) VVG (SR 221.229.1) 
2) DBG (SR 642.11) 
3) BGG (SR 173.110) 
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II. 

Keine Fremdänderungen. 

III. 

Keine Fremdaufhebungen. 

IV. 

Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. 

Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten. 
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